
Meldebescheinigung 

Erteilung einer einfachen oder erweiterten Meldebescheinigung 

Für die Vorlage bei Behörden werden häufig schriftliche Bestätigungen über eigene Daten aus dem 

Melderegister gefordert. Der Antrag kann durch persönliche Vorsprache oder durch 

Bevollmächtigung einer dritten Person erfolgen. Grundsätzlich ist die Identität nachzuweisen.  

Auch eine schriftliche Antragsstellung ist möglich. Dabei ist zu beachten, dass auf der Anforderung 

beschrieben wird, wofür die Meldebescheinigung benötigt wird (also wo diese vorgelegt werden 

muss) und welchen Umfang Sie enthalten soll. 

Wird ausdrücklich nach einer Lebensbescheinigung verlangt, kann diese nur bei persönlicher 

Vorsprache erteilt werden. Ist dies nicht möglich, besteht die Möglichkeit dass ein Außendienst 

Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause kommt. Für diese Dienstleistung bitte einen Termin zu vereinbaren.  

Unterlagen 

1. Personalausweis oder Reisepass 

2. eine formlose Vollmacht mit Ausweis (oder Kopie) des Vollmachtgebers 

Bei schriftlicher Anfrage bitte genau angeben, was in der Meldebescheinigung stehen soll. Zu der 

Anfrage immer eine Ausweiskopie beifügen (zwecks Abgleich der Unterschrift).  

Gebühren 

 9,00 € für behördliche oder private Zwecke (einfach od. erweitert) 

Zahlungsart 

 Bei persönlicher Vorsprache : bar oder per EC-Karte 

 Bei schriftlicher Anfrage: Kopie des Kontoauszuges mit den Überweisungsdaten beifügen 

Daten für die Überweisung 

Die Gebühr für die Meldebescheinigung bitte an 

Bankverbindung 

Empfänger: Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

IBAN DE08370502990005000328 

BIC COKSDE33 
 

Unter Angabe des Verwendungszwecks 

 809000001008 Meldebescheinigung für (Vor- und Nachname)  

überweisen 

Anschließend die schriftliche Anfrage mit einer Kopie des Kontoauszugs an: 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
Meldeamt  
Hauptstr. 78 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
 
Senden.  
Die schriftliche Anfrage kann auch per Fax oder email geschickt werden. Die Bescheinigung wird nach 
Prüfung umgehend schriftlich zugestellt.  


